
Auszug CoronaVO in der ab 
01.03.2021 gültigen Fassung 
 

§ 10a 
Wahlen und Abstimmungen 

(1) Für die Wahlhandlung und die 
Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses bei der Landtagswahl, 
bei Bürgermeisterwahlen und bei 
Bürgerentscheiden sowie sonstigen 
Sitzungen des Gemeindewahlausschusses 
gelten die Abätze 2 bis 8. Das 
Wahlgebäude im Sinne dieser Regelung 
umfasst außer den Wahlräumen und 
Sitzungsräumen der Wahl-ausschüsse und 
Wahlvorstände auch alle sonstigen Räume 
im Gebäude, die während der Wahlzeit und 
der Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses sowie sonstigen Sit-
zungen des Gemeindewahlausschusses 
öffentlich zugänglich sind. 
(2) Der Bürgermeister hat mindestens die 
Hygieneanforderungen nach § 4 Absatz 1 
Nummern 1 bis 3, 6 und 8 sicherzustellen. 
Für die Mitglieder der Wahlausschüsse und 
Wahlvor-stände und die Hilfskräfte sind die 
Arbeitsschutzanforderungen nach § 8 
einzuhalten. 
(3) Im Wahlgebäude muss eine 
medizinische Maske (vorzugsweise 
zertifiziert nach DIN EN 14683:2019-10) 
oder ein Atemschutz, welcher die 
Anforderungen der Standards FFP2 (DIN 
EN 149:2001), KN95, N95 oder eines 
vergleichbaren Standards erfüllt, getragen 
wer-den. Diese Verpflichtung besteht nicht 
für 
1. Kinder bis zum vollendeten sechsten 
Lebensjahr und 
2. Personen, die durch ärztliche 
Bescheinigung nachweisen, dass ihnen 
das Tragen ei-ner Maske gemäß Satz 1 
aus gesundheitlichen Gründen nicht 
möglich ist, oder das Tragen aus sonstigen 
zwingenden Gründen nicht möglich oder 
zumutbar ist. Zu anderen Personen ist ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten. Vor dem Betreten des 
Wahlraums muss jede Person sich die 
Hände desinfizieren. 
(4) Für Personen, die sich auf Grundlage 
des Öffentlichkeitsgrundsatzes im 
Wahlgebäude aufhalten, gilt: 
1. Sie sind zur Bereitstellung ihrer 
Kontaktdaten gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 
verpflichtet, der Wahlvorstand ist zur 
Erhebung dieser Daten berechtigt, der 

Wahlvorsteher hat die gesammelten Daten 
dem Bürgermeister in einem 
verschlossenen Umschlag zu über-geben; 
der Bürgermeister ist zur 
Datenverarbeitung nach § 6 Absatz 1 Satz 
1 Verpflichteter; 
2. Im Falle des Absatzes 3 Satz 2 Nummer 
2 dürfen diese Personen sich in 
Wahlräumen zwischen 8 Uhr und 13 Uhr 
und zwischen 13 Uhr und 18 Uhr und ab 18 
Uhr für jeweils längstens 15 Minuten 
aufhalten, in Briefwahlräumen für längstens 
15 Minuten; zu den Mitgliedern des 
Wahlvorstands und den Hilfskräften muss 
jeweils ein Mindestabstand von zwei 
Metern eingehalten werden. 
(5) Der Zutritt zum Wahlgebäude ist 
Personen untersagt, die 
1. in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus 
infizierten Person stehen oder standen, 
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 
10 Tage vergangen sind, 
2. typische Symptome einer Infektion mit 
dem Coronavirus, namentlich Fieber, 
trockener Husten, Störung des 
Geschmacks- oder Geruchssinns, 
aufweisen, 
3. entgegen Absatz 3 Satz 1 keine Maske 
tragen, ohne dass eine Ausnahme nach 
Ab-satz 3 Satz 2 vorliegt, oder 
4. entgegen Absatz 4 Nummer 1 ganz oder 
teilweise nicht zur Angabe ihrer 
Kontaktdaten bereit sind. 
(6) Für den Fall des Transports von 
Wahlgegenständen zu einem anderen 
Wahlbezirk nach § 41 Absatz 3a der 
Landeswahlordnung oder zu einem 
anderen Wahlbezirk oder ei-nem 
Sitzungsraum eines Briefwahlvorstands 
nach § 37a der Kommunalwahlordnung, 
weil weniger als 50 Stimmen im Wahlbezirk 
abgegeben wurden, dürfen mehrere 
Personen aus verschiedenen Haushalten 
in einem Fahrzeug fahren. Die Personen 
haben einen Atem-schutz, welcher die 
Anforderungen der Standards FFP2 (DIN 
EN 149:2001), KN95, N95 oder eines 
vergleichbaren Standards erfüllt, zu tragen. 
§ 3 Absatz 2 Nummer 2 bleibt unberührt. 
(7) Zur Teilnahme an der Wahl oder 
Abstimmung sind Wählerinnen und Wähler 
von Ausgangsbeschränkungen aufgrund 
des Infektionsschutzgesetzes befreit. 
Gleiches gilt für die Mitglieder der 
Wahlausschüsse und Wahlvorstände und 
die Hilfskräfte zur Mitwirkung bei der Wahl 
oder Abstimmung.  



§ 4 
Hygieneanforderungen 

(1) Soweit durch Regelungen dieser 
Verordnung oder aufgrund dieser 
Verordnung über die allgemeinen Pflichten 
aus §§ 2 und 3 hinaus 
Hygieneanforderungen einzuhalten sind, 
haben die Verantwortlichen mindestens 
folgende Pflichten zu erfüllen: 
1. die Begrenzung der Personenzahl auf 
Grundlage der räumlichen Kapazitäten und 
die Regelung von Personenströmen und 
Warteschlangen, damit eine Umsetzung 
der Abstandsregel nach § 2 ermöglicht 
wird, 
2. die regelmäßige und ausreichende 
Lüftung von Innenräumen, die dem 
Aufenthalt von Personen dienen, sowie die 
regelmäßige Wartung von 
Lüftungsanlagen, 
3. die regelmäßige Reinigung von 
Oberflächen und Gegenständen, die häufig 
von Personen berührt werden, 
4. die Reinigung oder Desinfektion von 
Gegenständen, die bestimmungsgemäß in 
den Mund genommen werden, nachdem 
diese von einer Person benutzt wurden, 
5. die regelmäßige Reinigung der Barfuß- 
und Sanitärbereiche, 
6. das Vorhalten von Handwaschmittel in 
ausreichender Menge sowie von nicht 
wieder-verwendbaren Papierhandtüchern 
oder Handdesinfektionsmittel oder anderen 
gleich-wertigen hygienischen 
Handtrockenvorrichtungen, 
7. den Austausch ausgegebener Textilien, 
nachdem diese von einer Person benutzt 
wurden, 
8. eine rechtzeitige und verständliche 
Information über Zutritts- und 
Teilnahmeverbote, die Pflicht, eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen, 
Abstandsregelungen und Hygiene-
vorgaben, Reinigungsmöglichkeiten für die 
Hände, eine bestehende Möglichkeit bar-
geldlosen Bezahlens sowie einen Hinweis 
auf die Pflicht zu gründlichem Händewa-
schen in den Sanitäranlagen. 
(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 entfällt, 
wenn und soweit nach den konkreten 
Umständen des Einzelfalles, insbesondere 
den örtlichen Gegebenheiten oder der Art 
des Ange-bots, eine Einhaltung der 
Hygieneanforderungen nicht erforderlich 
oder unzumutbar ist. 

§ 8 
Arbeitsschutz 

(1) Soweit durch Regelungen dieser 
Verordnung oder aufgrund dieser 
Verordnung über die allgemeinen Pflichten 
aus §§ 2 und 3 hinaus 
Arbeitsschutzanforderungen einzuhalten 
sind, hat die Arbeitgeberin oder der 
Arbeitgeber mindestens folgende Pflichten 
zu erfüllen: 
1. die Infektionsgefährdung von 
Beschäftigten ist unter Berücksichtigung 
der Bedingungen am Arbeitsplatz zu 
minimieren, 
2. Beschäftigte sind umfassend zu 
informieren und zu unterweisen, 
insbesondere mit Hinweis auf die durch die 
Corona-Pandemie bedingten Änderungen 
der Arbeitsabläufe und Vorgaben, 
3. die persönliche Hygiene von 
Beschäftigten ist durch die Möglichkeit zur 
Handdesinfektion oder zum 
Händewaschen am Arbeitsplatz 
sicherzustellen; eingesetzte Utensilien sind 
regelmäßig zu desinfizieren, 
4. den Beschäftigten sind in ausreichender 
Anzahl Mund-Nasen-Bedeckungen 
bereitzustellen, 
5. Beschäftigte, bei denen aufgrund 
ärztlicher Bescheinigung die Behandlung 
einer Erkrankung mit COVID-19 aufgrund 
persönlicher Voraussetzungen nicht oder 
nur eingeschränkt möglich ist oder ein 
erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf 
einer Erkrankung mit COVID-19 vorliegt, 
dürfen nicht für Tätigkeiten mit vermehrtem 
Personenkontakt und nicht für Tätigkeiten 
eingesetzt werden, bei denen der Abstand 
von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht 
eingehalten werden kann. 
(2) Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber 
darf Informationen nach Absatz 1 Nummer 
5 nur für den Zweck der Entscheidung über 
den konkreten Arbeitseinsatz von 
Beschäftigten er-heben, speichern und 
verwenden, wenn diese ihm mitteilen, dass 
sie zu der dort genannten Gruppe gehören; 
Beschäftigte sind zu einer solchen 
Mitteilung nicht verpflichtet. Die 
Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber hat 
diese Information zu löschen, sobald sie für 
diesen Zweck nicht mehr erforderlich ist, 
spätestens aber eine Woche, nachdem 
diese Verordnung außer Kraft tritt. 
 
Anmerkung: Fette Hervorhebungen 
durch Gemeinde Karlsbad 


